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Der- persönliche Verkehr zv/ischen inhaftierten Beschuldigte^ 
und, Verteidiger . ......... ________

Bein RechtsanwaltaSprecher zwischen Beschuldigten und seinem 
Verteidiger ist das Vorliogon einer vorn Beschuldigten unter— 
zeichneten Strafprozeß Vollmacht eine grundlegende Voraus«, 
setsung# Ohne bestehendes AuftragsVerhältnis gibt es in der 
Regel keinen Sprecher zwischen Rechtsanwalt and Beschuldigton, 
das heißt, der Rechtsanwalt kann sich nicht erst über den 
Sachverhalt kundig machen .und dann entscheiden, ob er die Vor» 
teidiguiig übernimmt* 3u beachten ist grundsätzlich, daß Rechts
anwälte jeden Auftrag annehsen müsse».* Ausnahmen* in denen 
der Rechtsanwalt die Verteidigung niederlegen muß bsw* nicht 
übomehm n  darf, sind im Gesetz über die Kollegien der Rechts- 
anwälte der DDR und im Musterstatut der Kollegien der Rechts
anwälte geregelt# Der Verteidiger hat gemäß § 64 (3) StPO das 
Recht, mit dem in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten 
zu sprechen*
Für den sogenannten Rechtsanwaltssprecher kann der im Ermitt
lungsverfahren aufoiohtsführende Staatsanwalt Bedingungen 
festlegen* Der Untersuchungsführer teilt über den Leitungewsg 
dem Staatsanwalt mit, v/orüber sich beim öpx*eeher ausgetausoht 
werden darf bzw* welche Bedingungen festgelegt werden müssen* 
Werden Bedingungen festgelegt, ist die Teilnahme des Staats
anwaltes oder eines von ihm beauftragten Angehörigen des Unter
suchung^ Organs zur Überwachung der Bedingungen beim Sprecher 
notwendig# Werden keine Bedingungen festgelegt, entfällt dies 
selbstverständlich* über fostgelegte Bedingungen hat der Staats
anwalt den Beschuldigten und dessen Verteidiger aktenkundig 
zu informieren* Bö ist davon auszugehen, daß nur w o m  es un
bedingt erforderlich ist, Bedingungen festgelegt werden dür
fen#


